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Text 

Vorübergehende Eingriffe in den Wasserhaushalt. 

§ 56. (1) Vorübergehende Eingriffe in den Wasserhaushalt, wie zum Beispiel Pumpversuche oder 
wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Versuche in der freien Natur, bedürfen einer Bewilligung der 
Wasserrechtsbehörde, wenn eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen oder eine Verletzung 
bestehender Rechte (§ 12) zu befürchten ist. 

(2) Im übrigen finden darauf alle Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die für 
Wasserbenutzungsanlagen gelten, einschließlich der Bestimmungen über die Zwangsrechte sinngemäß 
Anwendung. 
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